
Informationen zum Bayerischen Krippengeld nach dem  

Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) 

 

Hinweise zum Antrag 
 

Wie sieht das Hinweisschild aus? 

 

 

Jede geförderte Einrichtung ist gemäß Art. 19 Nr. 9 BayKiBiG dazu verpflichtet, durch einen 

Aushang auf die Förderung hinzuweisen.  
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